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 Zunehmender Nutzungsdruck und -vielfalt 

 Verstärkte Interessenkonflikte  

 Öffentliche Interessen der Raumplanung verändern sich 

 Inhaltliche Schwerpunkte bei den letzten ROG-Novellen 
• Klimaschutz, Klimawandelanpassung 

• Zersiedlungsabwehr, reduzierte Flächeninanspruchnahme 

• (Integrales) Naturgefahrenrisikomanagement 

• Baulandmobilisierung 

• Einkaufszentren 

• Zweit-/Ferienwohnsitze 

• Bauten im Grünland 

• Ortskerne stärken, Siedlungsentwicklung nach innen 

• Leistbares Wohnen 

• Energieraumplanung 

• Leerstandmanagement 

 

Raumplanerische Herausforderungen 
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 Traditionelles und etabliertes Instrumentarium der Raumordnung 
• Beständige Planungsinstrumente mit erprobten Verfahren und Prozessen 

 Klassische hoheitliche Planung verändert sich  

• Zunahme an Instrumenten mit spezifischen Inhalten / Verfahren 

o Ferienwohnungen, Gebiete für geförderten Wohnbau 

o Befristungen, Rückwidmungen 

o Aktive Bodenpolitik: Bodenfonds, Ankauf von Liegenschaften 

• Planung „entstandardisiert“ sich, nicht eine Planungskultur und -praxis 

 Bedeutungsgewinn von konzeptiven, strategischen Instrumenten 

 Verstärkt projektbezogene Festlegungen 

• Festlegungen in Absprache mit Grundeigentümer:innen/Bauträger:innen 

• Projekt- und anlassbezogene Diskussionen 

• Widmungen sind Teil eines langen Umsetzungsprozesses von Projekten 

 Wechselbeziehungen zw. Raumplanung, Bodeneigentum u. -politik nehmen zu 

• „Planer:innen und Eigentümer:innen – verfreundet in der Bodenpolitik“  (Davy, juridikum 1/2023) 

 Privatrechtliche Vereinbarungen in allen Ländern als wichtige Ergänzung 
 

Planungsinstrumentarium 

Quelle: Kanonier A., Schindelegger A.: 

Planungsinstrumente In: Raumordnung in Österreich und 

Bezüge zur Raumentwicklung und Regionalpolitik, ÖROK 

Schriftenreihe Nr. 202, S.77 
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Vertragsraumordnung 

 „Die Vertragsraumordnung hat sich seit ihren Anfängen in Salzburg vor über 30 Jahren in allen 
österreichischen Bundesländern etabliert.“ (Kleewein: Grundlagen der Vertragsraumordnung, 2022, S 227) 

 Nahtstelle zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht 

• Anpassungen und insb. Erweiterungen der gesetzlichen Regelungen in letzten Jahren 

• Umfangreiche Literatur und praktische Erfahrungen 

• Wenig Judikatur 

 Vertragsraumordnung als „flexibles und kooperatives Instrument“ 

• „Maßgeschneiderte“ Lösungen sind möglich 

 Gemeinden können als Privatrechtssubjekte auftreten und sich dabei der  
privatrechtlichen Handlungs- und Rechtsformen (Vertrag, …) bedienen 

• Gemeinden kommt grundsätzlich eine umfassende Privatrechtsfähigkeit zu 

 Voraussetzung für privatrechtliche Vereinbarungen zur Umsetzung raumordnungsrechtlicher Ziele ist 
eine landesgesetzliche Ermächtigung 
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Entwicklung der Vertragsraumordnung im österreichischen 
Raumordnungsrecht (Quelle: Paulus, Schrabauer (2021) 

Art 15 Abs. 5 B-VG (BGBl. I Nr. 
89/24, 3.7.2024) 
„In den Angelegenheiten der 
örtlichen Raumplanung (Art. 118 
Abs. 3 Z 9) sind die Länder im 
Bereich ihrer Gesetzgebung befugt, 
zur Verfolgung öffentlicher 
Interessen das Zustandekommen 
eines zivilrechtlichen Vertrages als 
eine Voraussetzung für hoheitliches 
Handeln vorzusehen.“ 
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 Verträge „gewinnen immer mehr an Bedeutung und sind, vor allem im Hinblick auf die Regelungen zur 
technischen und sozialen Infrastruktur und die Sicherung von Projektqualitäten ein essenzielles 
Regularium, um bereits vor der Flächenwidmung Qualitäten abzusichern. 
2024_06_OESTB_Stellungnahme_Ausschussbegutachtung_4013_A.pdf (staedtebund.gv.at) 

 Beachtliche Unterschiede zwischen  

• hoheitlichen Planungsakten in Verordnungsform 

• zivilrechtlichen Vereinbarungen in Vertragsform 

• z.B. inhaltlichen Vorgaben, Interessenabwägung, Verfahren, Partizipation, Rechtsschutz 

 Abgrenzungsfragen zwischen öffentlich- u. zivilrechtlichen Festlegungen 

 Flächenwidmungsplan mit Nutzungsbeschränkungen und -vorgaben („Negativplanung“) 

 Regelungen im Bebauungsplan mit hohem Detaillierungsgrad 

 Eingeschränkte Rechtschutzmöglichkeiten 

o Verträge zwischen Vertragsparteien – eingeschränkte Beteiligungsmöglichkeiten für (sonstige) Planinteressierte 

o „Ebenso bedenklich ist der Umstand, dass der Rechtschutz der Betroffenen gegenüber der Gemeinde praktisch fehlt.“ 
(Lienbacher, 2022) 

 Wo bzw. wie sollen welche Regelungen getroffen werden? 

• Zuordnung  nicht eindeutig und unumstritten 
 

Öffentlich- und privatrechtliche Planungsinstrumente 

https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/stellungnahmen/dokumente/2024_06_OESTB_Stellungnahme_Ausschussbegutachtung_4013_A.pdf
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 Öffentlich-rechtliche Planungs-Bestimmungen 

• Hoheitlich festgelegte öffentliche Interessen 

• Inhaltliches Planungsermessen ausjudiziert und daher besser abschätzbar 

• Etablierte Verfahren mit klaren Beteiligungs- und Rechtschutzmöglichkeiten 

• Umsetzung und Kontrolle über baurechtliche Bestimmungen 

 Zivil-rechtlich Bestimmungen: Verträge und Vereinbarungen 

• Einschränkte inhaltliche Determinierung durch das Raumordnungsrecht 

• Berücksichtigung (auch) privater Interessen 

• Kooperative Ansätze 

• Flexibilität und Umsetzungsorientierung 

• Beträchtlicher Abstimmungs- und Ressourcenaufwand 

 Wesentliche planungsrelevante Regelungen möglichst im öffentlichen Recht 

• Ergänzung durch zivilrechtliche Vereinbarungen 

• Vermeidung von materiellen und formalen „Doppelgleisigkeiten“  

 

Öffentlich-privatrechtliche Regelungen 
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Vertragsraumordnung – rechtlicher Rahmen  

 Privatrechtliche Vereinbarungen als ergänzende Maßnahme im  
Raumordnungsrecht grundsätzlich zulässig  

 Vertragsraumordnung in einem rechtlichen Spannungsverhältnis 

• Verfassungskonformität der gesetzlichen Ermächtigungen? 

• Gesetzeskonformität der tatsächlichen privatrechtlichen Vereinbarungen? 

 Gesetzliche Grundlagen ist Voraussetzung 

• Alle Länder gaben entsprechende Ermächtigungen erlassen 

 Art 15 Abs. 5 B-VG (BGBl. I Nr. 89/24, 3.7.2024) 

 „In den Angelegenheiten der örtlichen Raumplanung (Art. 118 Abs. 3 Z 9) sind die Länder im 
Bereich ihrer Gesetzgebung befugt, zur Verfolgung öffentlicher Interessen das Zustandekommen 
eines zivilrechtlichen Vertrages als eine Voraussetzung für hoheitliches Handeln vorzusehen.“ 

• Begründung: Rechtssicherheit 

• „Der Landesgesetzgebung soll damit vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des VfGH (vgl. 
grundlegend VfSlg. 15.625/1999) ermöglicht werden, in der örtlichen Raumplanung eine Koppelung von 
hoheitlicher Flächenwidmung und privatrechtlicher Vereinbarung vorzusehen.“ 
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 Anwendungsbereich 

• Traditionell: Flächenwidmungsplan  

• Teilwiese: Bebauungsplan mit Bebauungsvorschriften 

o Jeweils vor der verbindlichen Festlegung 

o Einsatzbereich ist auf Eigentümer beschränkt, die zu Gegenleistungen bereit sind 

• Grundeigentümer:in muss Anreiz zum Vertragsabschluss haben 

 Vor allem wirkungsvoll  

• Bei der Neuausweisung von Bauland  

• Bei Verbesserung der Nutzugs- oder Baumöglichkeiten durch Bebauungsplan 

• Eigentümer:in hat keinen Rechtsanspruch auf Planerlassung 

• Planungsermessen sollte (noch) vorhanden sein 

 Geringe Möglichkeiten im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens 

• Rechtsanspruch auf Erteilung der Baubewilligung 

 In Diskussion 

• Baubewilligungen mit Auflagen und Bedingungen, wenn behördliches Ermessen besteht bzw. 

• Örtliches Entwicklungskonzept, wenn langfristige Vorgaben verbindlich festgelegt werden 

Zivilrechtliche Regelungen 
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Rechtlicher Voraussetzungen für Vertragsraumordnung 

 Fakultative Vertragsraumordnung 

• Obligatorische Vertragsraumordnung (nach Slbg Modell vor 1999) ist unzulässig 

• Gemeinden dürfen nur ermächtigt werden  

 Koppelungsverbote von Hoheits- und Privatrechtsverwaltung 

• Hoheitsrechtliche Festlegungen dürfen nicht von privatrechtlichen Vereinbarungen abhängig sein 
(„Koppelungsverbot“) 

• Umwidmung selbst kann nicht Teil zivilrechtlicher Vereinbarungen sein 

• Vertragsinhalte, welche die öffentlichen Interessen(-abwägung) zugunsten Privater verändern, sind – wohl auch 
künftig – unzulässig 

o „Die Raumplanung kommt vor dem Raumplanungsvertrag; der Vertrag hat nur eine dienende und 
unterstützende Funktion“ (Vlbg Landesregierung) 

 „Verkauf von planerischen Hoheitsrechten“ ist problematisch 

 Wird ein Grundstück deshalb nicht als Bauland gewidmet, weil sich der Grundeigentümer weigert, einen 
Vertrag anzuschließen, so ist dies unsachlich 
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Rechtlicher Voraussetzungen für Vertragsraumordnung 

 Gleichbehandlungsgebot und Verhältnismäßigkeit  

• Beim Abschluss und bei der inhaltlichen Gestaltung von Vereinbarungen ist die Gleichbehandlung und 
Verhältnismäßigkeit zu wahren 

• Gleichheitssatz gebietet, dass bei Planungsfestlegungen ausschließlich sachlich gerechtfertigte 
Differenzierungen vorgenommen werden dürfen, 

o die sich aus den Unterschieden in den anwendungsrelevanten Tatsachen ergeben  

• Umgekehrt sind an gleiche Tatbestände idente Rechtsfolgen anzuknüpfen 

 Gleichheitssatz hat in  Vertragsraumordnung dahingehend Bedeutung, dass verhindert werden sollen 
(Kleewein, Vertragsraumordnung, 2003) 

• eine diskriminierende Behandlung der privaten Vertragspartner  

• ein überschießender Mitteleinsatz sowie  

• ein Missbrauch der Kombination öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Handlungsformen 

 Spannungsverhältnis, zumal die Vertragsraumordnung (auch) auf „maßgeschneiderte“, 
differenzierende Vereinbarungen abstellt 

• Vielfach gleiche und standardisierte Vertragsinhalte in den Gemeinden („Musterverträge“) 

• Teilweise aber auch spezifische vertragliche Vereinbarungen 

• Je kleinräumiger die Differenzierungen (etwa innerhalb des  Baublocks), desto höher der Begründungsbedarf 
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 Einsatzbereich ist auf Eigentümer:innen beschränkt, die zu Gegenleistungen bereit sind 

• Grundeigentümer:in muss Anreiz zum Vertragsabschluss haben 

• Planungsermessen sollte (noch) vorhanden sein 

 Traditionell: Flächenwidmungsplan  

 Teilwiese: Bebauungsplan mit Bebauungsvorschriften 

• Jeweils vor der verbindlichen Festlegung 

 Vor allem wirkungsvoll  

• Bei der Neuausweisung von Bauland  

• Bei Verbesserung der Nutzugs- oder Baumöglichkeiten durch Bebauungsplan 

 Geringe Möglichkeiten im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens 

• Rechtsanspruch auf Erteilung der Baubewilligung 

 In Diskussion 

• Baubewilligungen mit Auflagen und Bedingungen, wenn behördliches Ermessen besteht bzw. 

• Örtliches Entwicklungskonzept, wenn langfristige Vorgaben verbindlich festgelegt werden 

Anwendungsbereiche der Vertragsraumordnung 
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Inhalte der Vertragsraumordnung  

    

 … aus rechtspolitischer Perspektive [muss] eine Balance zwischen der ausreichenden Vorherbestimmung des 
Verwaltungshandelns auf der einen und der notwendigen Gestaltungsfreiheit auf der anderen Seite gefunden 
werden. (Kleewein: Grundlagen der Vertragsraumordnung, 2022, S 245) 

 Raumordnungsrechtliche Bestimmungen geben den inhaltlichen Rahmen vor: 

• Zielbestimmungen in der WBO bzw. ROG ´s 

 Bezüge zu den Zielen der ROG – Abwägung der Interessen erforderlich  

• Priorisierung öffentlicher Interessen 

• Teilweise werden durch Verträge neue Interessen aufgegriffen, die noch nicht in den ROG verankert sind 

 Sicherstellungsmittel 

• Konventionalstrafen, Bankgarantien, Vorkaufsrechte, Vertragsstrafen, Kautionen 

• Eine im Grundbucheingetragene Dienstbarkeit (Bauverbot) 

• Heikles Einklagen der Sicherungsmittel bei Vertragsinhalten, die über gesetzliche Ermächtigen hinausgehen 

 Gemeinden müssen im Rahmen der Vertragsraumordnung bereit sein: 

• Verträge zu verhandeln und abzuschließen 

• Die Einhaltung aller Inhalte zu überprüfen 

• Bei Vertragsverletzungen den Rechtsweg zu beschreiten 
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 Übersicht über die Regelungen in den ROG der Länder 

 

 

 

 

 

 

 In der Regel in den ROG´s demonstrative Aufzählungen über mögliche Vertragsinhalte  

• Denkbar sind weitere Anwendungsbereiche 

• Verhandlungsspielraum der Gemeinden ist beschränkt – die Verträge unterliegen einem 
beschränkten Inhaltszwang 

 In der Praxis werden häufig Mischformen angewandt 

 

Vertragsarten in den ROG der Länder 

Bundesland 

Bgld Ktn NÖ Oö Slbg Stmk Tir Vbg W 

Überlassungsverträge x x x x x   x x x 

Verwendungsverträge x x x x x x x x x 

Erschließungskostenverträge x x x x x x   x 

Umlegungsverträge x       x         

Planungskostenverträge x     x   x       
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Herausforderungen 

    

 Generell wenig gesetzliche Vorgaben in den ROG´s 

• Kaum Vorgaben zu Vertragsinhalten oder Vertragsgestaltung (Ausnahme Ktn, W) 

• Insb. geringe Vorgaben zur Sicherstellung der Einhaltungen von Vertragsvereinbarungen – z.T. nur optional 

 Transparenz und Publizität der Vertragsinhalte 

• Verträge nur bedingt öffentliche einsehbar 

 Kontrolle der Einhaltung der Vertragsbedingungen  

• Eher einfach: Bauliche Maßnahmen im Bauverfahren 

• Komplizierter: Maßnahmen, die erst nach Abschluss des Bauprojektes laufen  

• Qualitätskontrolle / Evaluation der Wirksamkeit 

 Adaptions-/Änderungsbedarf – Vertragsdeterminierung 

• Insb. bei Maßnahmen, die erst spät (im Betrieb) beginnen 

• Auch bei Maßnahmen, die in der Umsetzung nicht funktionieren (angenommen werden) 

 Sanktionierung bei Nicht-Einhaltung  

• In der Praxis reduzierte Bereitschaft zur Ergreifung von Rechtmitteln 
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Vertragsraumordnung – Resümee 

 Vertragsraumordnung als wichtige Ergänzung zu den hoheitlichen Planungsmaßnahmen  

 Das Anwendungspotential zivilrechtlicher Vereinbarungen ist beträchtlich und vielfältig 

• Nicht nur vor der Widmung von Bauland 

• Vielfältige Vertragstypen mit spezifischen Inhalten 

 Klärung der Interessen der Gemeinde bzw. der Grundeigentümer:innen/Investor:innen  

 Verträge überschreiten fallweise gesetzliche Schranken, die nicht immer klar gezogen sind 

 Erheblicher Aufwand in  

• Klärung der öffentlichen und privaten Interessen  

o im Anlassfall odergenerell 

• Ausverhandlung und Vertragsabschluss 

• Kontrolle und bei allfälligen Sanktionierung 

 

 


